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MITTWOCH 

Freiwilligen-
Arbeit 

SERIE: Die Stunden freiwil
liger Arbeit zu zählen ver
mag wohl niemand, sie z u  
bezahlen erst recht nicht. ; 
Wir nehmen das durch die 
Vereinten Nationen prokla
mierte Jahr  der Freiwilligen ? 
zum Anlass, einige Men
schen aus Liechtenstein I 
vorzustellen, die in ganz ; 
verschiedenen Bereichen für \ 
Gotteslohn arbeiten. Unsere ; 
Gesprächspartner/-innen 
stehen stellvertretend für al- i 

le, die sich in ihrer Freizeit 
für das Wohl der  Gesell- ; 
schaft einsetzen und denen | 
unser Dank gebührt. Mit 
dem Porträt von  Linus Bat- ; 
liner (Bild) schliessen wir un- , 
sere Serie heute ab. Seite 5 : 

Bald ein 
Internationaler 
Strafgerichtshof 
Am 13. und  14. September s 
2001 fand a u f  Initiative * 
Liechtensteins, das bekannt- I 
lieh derzeit den Vorsitz im > 
Ministerkomitee des Euro- ; 
parats hat, die zweite Ex- i-
pertensitzung über  die Aus-  j 
Wirkungen der Ratifizierung | 
des 1998 in Rom beschlos- f 
senen Statuts des geplanten j 
Internationalen Strafge- | 
richtshofs statt. Seite 5 i i 
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Ein Blick auf die 
Laufstege 

MODE: Wie Kunstschaffen
de, die über die Grenzen ei
nes vertrauten Mediums 
hinaus vorstossen wollen, 
sprengen in dieser Saison 
auch Modeschöpfer und  De
signerinnen die Konventio
nen der  Mode. Die grossen 
Designer-Talente setzen 
stark a u f  ihre Phantasie, 
lassen sich ausserhalb ihres 
eigenen Ambiente inspirie
ren und suchen vermehrt in 
der Kunst, der  Architektur 
u n d  der Technologie nach 
Ideen für ihre neusten Krea
tionen. Seite 31 

Liegt Entscheidungsbefugnis 
bei der Landeskommission? 

Bürgergenossenschaft: Regelungskommission erörtert Pattsituation von Mauren 
Die Regelungskommission 
des Landes wird voraus
sichtlich Ende September 
die Pattsituation erörtern, 
die sich in Mauren nach 
der Abstimmung über die 
Bildung einer Bürgerge
nossenschaft ergab. Vorab 
wird die Kommission al
lerdings abzuklären ha
ben, ob sie in diesem un
erwarteten Fall überhaupt 
noch ermächtigt ist, eine 
Entscheidung zu treffen. 

Manfred Öhri 

Die Bildung einer Bürgergenos
senschaft w a r  am 13. Mai in 
Mauren an der Bürgerabstim-
mung  mit Stimmenmehrheit 
von  53,5 Prozent befürwortet, 
in der  Gemeindeabstimmung 
hingegen von 55,1 Prozent der 
Wählerinnen und Wähler abge
lehnt worden. Die Stimmbetei
ligung fiel mit 43,9 bzw. 40,2 
Prozent ungewohnt schwach 
aus. A u f  dieses Patt reagierten 
sowohl der  Regelungsaus-
schuss wie auch der Gemeinde
rat von Mauren mit einer Stel
lungnahme an die Regelungs
kommission des Landes, der im 
Rahmen des Gesetzes über die 
Bürgergehossenschaften be
stimmte Aufgaben und Befug
nisse obliegen. 

Geteilte Meinungen 
Nach diesem Gesetz bedürfen 

Regelungen zwischen dem 
Ausschuss und der Gemeinde 
der  Zustimmung der  Gemein
deversammlung u n d  der Bür
gerversammlung sowie letzt
lich auch der  Genehmigung der 
Landeskommission. Wird eine 
solche Regelung nicht erzielt, 
kann  laut Gesetz j ede  Partei bei 
der  Regelungskommission des 
Landes Antrag a u f  Entschei
d u n g  stellen. 

Allerdings bestehen selbst in 
Juristenkreisen erhebliche 
Zweifel und unterschiedliche 
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Nach dem Pat t  bei der Abst immung über die Bildung einer Bürgergenossenschaft wartet Mauren je t z t  
a u f  den Entscheid der Landeskommission. (Bild: Anstal t  f ü r  Luftfotografie) 

Auffassungen darüber, ob nach 
einer erfolgten Abstimmung -
wie im Falle von  Mauren - ein 
Weiterzug an die Landesinstanz 
überhaupt noch möglich ist. 
Die Bestimmung des Gesetzes 
wird nämlich auch dahinge
hend interpretiert, dass die 
Landeskommission nu r  dann 
zuständig ist, wenn , sich 
während der  Verhandlungen 
über  eine Regelungsvereinba
rung  gewisse Unstimmigkeiten 
ergeben sollten, wie dies bei
spielsweise in Vaduz der Fall 
ist. 

Landrichter Dr. Walter Kert 
wollte sich vorläufig z u  diesem 
Sachverhalt nicht näher äus
sern. Es werde Sache des Kolle
gialorgans sein, so der Vorsit
zende der  Landeskommission 
gestern a u f  Anfrage, eine Ent
scheidung zu treffen, der er 
nicht vorgreifen wolle. «Wir 
werden uns  aber zu einem 
Rechtsstandpunkt durchringen 
müssen», bemerkte der Land
richter zur  nächsten Sitzung, 
die seinen Angaben zufolge 

voraussichtlich Ende Septem
ber stattfinden wird. 

Antrag eingereicht 
Der Regelungsausschuss von 

Mauren ha t  bei der  Lan
deskommission einen Antrag 
mit dem Ziel eingebracht, «der 
Bildung einer Bürgergenossen
schaft Mauren zuzustimmen 
und damit  die Interessen der 
Mehrheit der Bürger zu w a h 
ren». Sollte sich, so der Aus
schuss unter  anderem in seiner 
Begründung, in 20 oder 30  
Jahren das Interesse an der 
Aufrechterhaltung der Selbst
verwaltung des Bürgervermö
gens mangels hinreichendem 
Interesse der Genossenschafts
mitglieder abkühlen, könne das 
Vermögen - gestützt a u f  den 
Regelungsentwurf - ohnehin 
zusammengelegt und  in das 
unbelastete Vermögen der poli
tischen Gemeinde übertragen 
werden. 

Der Gemeinderat liess die 
Landeskommission nach Aus
wertung der Abstimmungser-

Länderspiel-Boykott 
steht im Raum 

Nationalspieler über Folgen einer Nichtwahl von Biedermann 
Immer  grössere Wellen wirft  
der  mögliche Sturz  v o n  LFV-
Präsident Otto Biedermann 
bei der  bevorstehenden Dele
gier tenversammlung a m  k o m 
menden  Montag. Einige N a - ,  
tionalspieler überlegen sich 
sogar  e inen Länderspiel-Boy
kot t .  

In einem gestern veröffentlich
tem «offenen Brief» hat sich der 
Mannschaftsrat der  Liechten

steiner Fussball-National
mannschaft mit aller Deutlich
keit fiir den amtierenden LFV-
Präsidenten Otto Biedermann 
ausgesprochen und damit ge
gen den Präsidentschaftskandi
daten Karl-Heinz Hemmerle. 

Sollten für einen Präsiden
tenwechsel, der von fünf  LFV-
Vereinen angestrebt wird, keine 
nachvollziehbaren Gründe ge
nann t  werden, hat es sich der 
Spielerrat in Punkt 4 des 

Schreibens vorbehalten, Konse
quenzen z u  ziehen u n d  Zeichen 
zu setzen. 

Das Volksblatt ging der  Frage 
nach, wie solche Folgen ausse
hen könnten und  hat  sich mit 
einigen Routiniers des Natio
nalteams unterhalten. 

Dabei wurde sogar von  ei
nem möglichen Länderspiel
boykott und anderen drasti
schen Massnahmen gespro
chen. Seite 19 

gebnisse dagegen wissen, dass 
nach seiner einhelligen Mei
nung «keine ausreichende Basis 
für die Bildung einer Bürgerge
nossenschaft vorhanden ist». In 
der jetztigen Situation wäre 
voraussehbar, hielt er  in seiner 
Stellungnahme unter  anderem 
fest, dass die Rechte und  
Pflichten einer Bürgergenos
senschaft von  Anbeginn an nu r  
von einem verhältnismässig 
kleinen Bevölkerungskreis 
wahrgenommen würden, der 
möglicherweise schon bald zu 
einer noch kleineren «Interes
sengruppe» zusammenschmel
zen könnte. 

Der Grundsatzentscheid der 
Landeskommission dürfte auch 
für j ene  f ü n f  Gemeinden von  
Interesse sein, in denen das Re
gelungsverfahren bislang noch 
nicht abgeschlossen werden 
konnte. Der Landtag gewährte 
ihnen daher eine weitere Frist 
von drei Jahren (bis 13. Juni 
2004). Im Gemeinderat von 
Balzers dürfte heute Mittwoch 
eine (Vor-)Entscheidung fallen. 

Taliban fordern 
Beweis 

Spiel auf  Zeit öder ernsthaf-' 
te Überlegung? Das Taliban-
Regime schliesst nicht mehr < 
aus, dass Osama Bin Laden 
in die Anschläge in den USA' 
verwickelt sein könnte. 

Für die Taliban scheint eine 
Auslieferung Bin Ladens, 
wenn überhaupt, dann nur 
unter bestimmten* Bedingun
gen möglich. Eine davon läu
tet: Bin Laden darf nicht an 
die USA ausgeliefert werden. 
Ausserderti müsse es Beweise 
geben. Seite 33 

KOMMENTAR 
Die Freie Liste hat  diese Wo
che bekanntgegeben, dass sie 
gegen Radio L bei der Regie
rung eine Beschwerde einrei
chen werde, weil Radio L 
nicht über den Anlass der 
Freien Liste zu r  Verfassungs
diskussion berichtete. *Diese 
mediale Absenz sollte zumin
dest bei der Medienförderung 
seine Antwort  finden», so die 
Freie Liste. Wenn dann die FL 
noch schreibt, dass sie mit  
dieser Beschwerde Radio L 
die Möglichkeit geben wolle, 
«den Weg eines freien Medi
ums in einem freien Staat»zu 
gehen, ist dies an Zynismus 
kaum mehr z u  überbieten. 

Ein Angriff auf 
die Freiheit 

Tatsache ist nämlich, dass die 
Freie Liste dem Radio nicht 
Freiheit gibt, sondern nimmt. 
Die Freie Liste will dem Radio 
vorschreiben, über was es z u  
berichten hat. Heute ist es 
Radio L, morgen kann es das 
Vaterland, die Liewo oder das 
Volksblatt sein. Die Freie 
Liste will erzwingen, dass die 
Medien über die Freie Liste 
berichten. Dies ist ein Angriff 
a u f  die Medien- und Presse
freiheit, der nicht hingenom
men werden darf. 

Es muss die uneinge
schränkte Hoheit einer Re
daktion sein, selbst zu ent
scheiden, über welche Veran
staltungen sie berichten 
möchte und über welche 
nicht. Wenn die Redaktion 
von Radio L zum Entscheid 
gelangt ist, nicht über diesen 
Anlass der FL zu berichten, 
ist dies ihr gutes Recht. Wenn 
die Freie Liste wegen diesem 
Entscheid anschliessend mi t  
der Medienförderung droht, 
hat  dies ein Ausmass ange
nommen, das nicht mehr hin
genommen werden darf. 

Wenn man die Berichter
stattung von Radio L in den 
letzten Jahren verfolgt hat, 
darf  sich keine Partei be
schweren. Es wurde über alle 
Parteien berichtet. Es wurde 
keine Partei von Radio L boy
kottiert. Radio L hat  schon des 
Öfteren Pressemitteilungen 
der Freien Liste in ihre Nach
richten übernommen und Ver
treter der kleinen Oppositi
onspartei z u  Wort kommen 
lassen. Umso mehr ist diese 
Beschwerde zu verurteilen. 

Nun ist es von enormer 
Wichtigkeit, dass sich die Re
gierung so schnell wie möglich 
dieser Beschwerde annimmt 
und über sie befindet, damit 
die Redaktionen der Liechten
steiner Medien wieder die 
nötige Sicherheit erhalten. A l 
les andere als eine Ablehnung 
dieser Beschwerde darf nicht 
zur Diskussion stehen. Denn 
die Medien- und Pressefrei
heit ist ein international ge
schütztes Gut. Sollte dies 
nicht auch fiir unser Land gel
ten? Alexander Batliner 


